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(1) Zur Anlage und zum Betriebe eines in Ausiibung eines Bringungsrechtes errichteten Guter- oder Seilweges - eines
Guterweges dann, wenn durch ihn 6ffentliche Interessen berthrt oder fiir ihn 6ffentliche Mittel beansprucht werden -
ist eine besondere Bewilligung der Behdrde erforderlich. Bei Erteilung dieser Bewilligung sind die Bestimmungen der 88
3 und 4 dieses Gesetzes anzuwenden. Der diesbezlgliche Bescheid hat insbesondere Bestimmungen Uber Betrieb,
Erhaltung und Beaufsichtigung des Guter- oder Seilweges sowie bei gemeinschaftlichen Glter- oder Seilwegen auch
Uber Verteilung der gemeinsamen Kosten und Arbeitsleistungen zu enthalten; der& 13 Abs. 3ist sinngemal

anzuwenden.

(2) Guterwege durfen jedenfalls von folgenden Personen benitzt werden:

a) Eigentimer der in die GUterwegegenossenschaft einbezogenen Grundstiicke, soweit die BenUtzung zur Ausibung
ihrer Rechte an den einbezogenen Grundsticken erfolgt; dies gilt auch fir Bauberechtigte,
Dienstbarkeitsberechtigte, Pachter sowie Mieter von Wohnungen oder Wohnrdumen, die der Deckung eines
ganzjahrig gegebenen Wohnbedarfs dienen, sofern die Nutzung der einbezogenen Grundsticke im
Kostenaufteilungsschlissel nach § 13 Abs. 2 bertcksichtigt ist;

b) Eigentimer der mit einem Bringungsrecht belasteten Grundstlcke, die nicht in die GUterwegegenossenschaft
einbezogen sind, soweit die Benltzung zur Ausibung ihrer Rechte an den belasteten Grundstlcken erfolgt; dies
gilt auch fur Bauberechtigte, Dienstbarkeitsberechtigte, Pachter und Mieter, die ihr Recht vom Eigentiimer solcher
Grundstucke ableiten;

c) Haushaltsangehorige, Arbeitskrafte, Lieferanten, Handwerker und Erbringer land- oder forstwirtschaftlicher
Dienstleistungen der in lit. a und b angefthrten Personen;

d) Personen, die eine in lit. a oder b angeflhrte Person oder einen Haushaltsangehdérigen in Wohnungen oder
Wohnraumen, die der Deckung eines ganzjahrig gegebenen Wohnbedarfs dienen, besuchen;

e) Personen in Erflllung 6ffentlicher Aufgaben, insbesondere Personen der Rettung, der Feuerwehr, der Polizei, des
Gesundheitsdienstes, des Veterinardienstes, der Forst-, Jagd- und Fischereiaufsicht, der Wildbach- und
Lawinenverbauung und der Wasserwirtschaft;

f) FuBganger.

(3) Die Behorde hat durch Verordnung die zur Sicherheit des Betriebes solcher Seilwege erforderlichen Vorschriften zu
erlassen. Hiebei sind insbesondere Bestimmungen Uber Inhalt des Bauentwurfes, Bauabstande, Bauverbotsbereiche,
Stations- und Streckenbauwerke sowie deren technische Ausrustung, Seile und Schienen, Fahrbetriebsmittel,
Signaleinrichtungen und den Betrieb zu erlassen. Fur Seilwege mit Werksverkehr und erweitertem Werksverkehr sind
Uberdies besondere Bestimmungen Uber die Personenbeférderung zu erlassen.

(4) Die Kosten der Errichtung und Erhaltung von Sicherheitsvorrichtungen, die an bestehenden Anlagen und Leitungen
vorgenommen werden mussen, die von einem solchen Guter- oder Seilwege gekreuzt werden sollen, sind von dem zur

Anlegung des Guter- oder Seilweges Berechtigten dem Eigentimer der Anlage oder Leitung zu ersetzen.

*) Fassung LGBI.Nr. 42/1984,33/2008, 44/2013, 23/2014, 2/2017

In Kraft seit 01.04.2017 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/v-gsg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/v-gsg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/v-gsg/paragraf/13
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=33/2008&Bundesland=Vorarlberg&BundeslandDefault=Vorarlberg&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=44/2013&Bundesland=Vorarlberg&BundeslandDefault=Vorarlberg&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=23/2014&Bundesland=Vorarlberg&BundeslandDefault=Vorarlberg&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=2/2017&Bundesland=Vorarlberg&BundeslandDefault=Vorarlberg&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 11 V-GSG Güter- und Seilwege
	V-GSG - Güter- und Seilwegegesetz


